
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIU M 

11 -41!32 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

) des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

FOR LAND· UND FORSTWIRTSCHAFT 
WIE N. 0 1. SE? 1986 

21.: 01041/44-Pr.A1b/86 

Gegenstand: Schrift1.par1.Anfr.d.Abg.z.NR 

Brandstitter und Kollegen, Nr. 2230/J, 

vom 7. Juli 1986, betreffend Verhinderung 

\-leiterer GratisabschCisse Dr Haidens in 

. Jagdrevieren der Österreichischen Bundes­

forste 

An den 

IIerrn Präsidenten 

des Nationa]rates 

Anton 13 e n y a 

Parlament 

]010 11ien 

,22lf8 lAB 

1986 -09- 05 

zu ;230 IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat 13randstätter und Kollegen, Nr. 2230/J, betreffend Ver­

hinderung wei terer Gratisabschtisse Dipl. -Ing. Haidens in Jagdre­

vieren der Österreichischen Bundesforste, beehre ich mich wie folgt 
zu beantl,rorten: 
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Grundsätzlich darf ich bemerken, daß die parlamentarische Anfrage 

Nr. 20l4/J vom 8.4.1986 an meinen Amtsvorgänger, Herrn Bundes­

minister a.D. Dipl.-Ing. G. Haiden gerichtet war und von diesem mit 

Schreiben vom 5.6.1986, GZ1. OI041/25-Pr.Alb/86, beantwortet wurde. 

Ich sehe keine Notwendigkeit, diese Anfragebeantwortung zu kommen­

tieren oder ihr etwas hinzuzufUgen. 

Zu den einzelnen Fragen fOhre ich aus: 

Zu Frage 1: 

Den Aussagen von Herrn Bundesminister a.D. Dipl.-Ing. Haiden habe 

ich nichts hinzuzufOgen. Ich selbst habe nicht die Absicht, in den 

Revieren der Bundesforste WildahschGsse durchzufUhren. 

Zu Frage 2: 

Wie Bundesminister a.D. Dipl.-Ing. G. Haiden in seiner Anfragebeant­

wortung ausgefUhrt hat, ist dem Steuerzahler kein Schaden entstan­

den. Es besteht daher kein Anlaß fUr eine Schadenersatzforderung. 

Zu Frage 3: 

Im Zusammenhang mit WildabschUssen in den Revieren der Bundesforste 

kommt Herrn Bundesminister a.D. Dipl.-Ing. G. Haiden in Hinkunft die 

gleiche Rechtsstellung zu wie anderen StaatsbUrgern. 

Zu Frage 4: 

Die JagdausObung durch den Generaldirektor der Österreichischen 

Bundesforste erfolgt im Rahmen seines Dienstverhliltnisses. Ich teile 

die Meinung, daß der Generaldirektor zu einer entsprechenden ~lit-
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wirkung bei der ErfOllung der behHrdlich vorgeschriebenen Abs~huß-
I 

pläne berechtigt ist, wobei die wirtschaftliclle AUfgabenstellhng der 

Österreichischen Bundesforste zu berücksichtigen ist. 

Zu Frage 5: 

I 

Wie sich aus der Antwort zu Frage 4 ergibt, besteht kein Anlaß fOr 
I 

eine ROckforderung. 

Der Bundesminister: 
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